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22 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Jugendparlaments XXIV. GP 

 

Bericht 

des Ausschusses des Jugendparlaments 

über die Gesetzesvorlage (21 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Schulunterrichtsgesetz geändert wird (Benotungsrefom-Gesetz) 

 

Im Zuge der Vorbereitung der neuen standardisierten und kompetenzorientierten Matura (Zentralmatura) 
ist deutlich geworden, dass im Bereich der Beurteilung von Schularbeiten große Unterschiede zwischen 
den Schulen bestehen. Im Sinne einer Verbesserung der Schul- und Unterrichtsqualität sowie im Interesse 
einer möglichst fairen Beurteilung schlägt die Bundesregierung vor, in Zukunft Schularbeiten in 
anonymisierter Form zu beurteilen. 
 

Aufgrund der großen Bedeutung der Beurteilung von Schularbeiten sollen die Vorschriften über die 
anonymisierte Beurteilung als für ganz Österreich und alle Schultypen verbindliches Gesetz erfolgen. 
 

Die Form der Anonymisierung kann jede Schule selbst festlegen. Es muss aber gewährleistet sein, dass 
kein Rückschluss auf den jeweiligen Schüler bzw. die jeweilige Schülerin gezogen werden kann. 
 

Um Fairness und Objektivität zu gewährleisten sollen Schularbeiten in Zukunft von zwei Lehrerinnen 
bzw. Lehrern beurteilt werden. Damit wird ausgeschlossen, dass ein Lehrer bzw. eine Lehrerin 
unsachliche und voreingenommene Bewertungen vornimmt. Die Notwendigkeit, dass zwei Lehrerinnen 
bzw. Lehrer einer Schule zusammenarbeiten, soll weiters dazu führen, die Beurteilung von Schularbeiten 
und Leistungen in einer Schule zu verbessern. Damit werden Anforderungen an die Schülerinnen und 
Schüler und deren Beurteilung transparenter und vergleichbarer. 
 

Der Ausschuss des Jugendparlaments hat die gegenständliche Gesetzesvorlage in seiner Sitzung am 
3. Mai 2013 in Verhandlung genommen. An der Debatte beteiligten sich die Abgeordneten 
Nicolas Hagen (türkis), Ramona Madertaner (weiß), Julia Schelling (gelb), Marina Ghesla (violett), 
Miriam Holzer (weiß), Laura- Sol Koschier (weiß) und Vincent Vetter (gelb). 
 

Im Zuge der Debatte haben die Abgeordneten Laura-Sol Koschier (weiß) und Julia Schelling (gelb) 
einen Abänderungsantrag eingebracht. 
 

Bei der Abstimmung wurde der in der Gesetzesvorlage enthaltene Gesetzentwurf unter Berücksichtigung 
des oben erwähnten Abänderungsantrages der Abgeordneten Laura-Sol Koschier (weiß) und Julia 
Schelling (gelb) mit Stimmenmehrheit (dafür: gelb, weiß, violett, dagegen: türkis) beschlossen. 
 

Ein weiterer im Zuge der Debatte von der Abgeordneten Anna Maria Schnell (türkis) eingebrachter 
Abänderungsantrag fand keine Mehrheit (dafür: türkis, dagegen: gelb, weiß, violett). 
 

Zur Berichterstatterin für das Jugendparlament wurde Abgeordnete Julia Schelling (gelb) gewählt. 
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Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ausschuss des Jugendparlaments somit den Antrag, das 
Jugendparlament wolle dem angeschlossenen Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, 2013 05 03 

 Julia Schelling Mag. Martin Peyerl 

 Berichterstatterin Obmann  


